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Der Deutsche Juristinnenbund (djb) nimmt Einfluss auf aktuelle 
rechts- und sozialpolitische Fragestellungen. Sein Ziel ist die För-
derung der Wissenschaft durch Fortentwicklung des Rechts auf 
zwei wesentlichen Schwerpunktgebieten: der Gleichberechtigung 
und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie 
sowie der rechtlichen Absicherung der Lebenssituation von Kin-
dern und alten Menschen. Hierzu arbeitet der djb mit anderen 
Vereinigungen auch auf internationaler Ebene zusammen. 2000 
leistete der djb einen entscheidenden Beitrag zur Gründung der 
European Women Lawyers Association (EWLA).

Ständige Kommissionen des djb erarbeiten Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten zu Themen wie:

n	 Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht
n	 Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer  
	 Lebensgemeinschaften
n	� Strafrecht (einschließlich der Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder)
n	 Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich
n	 Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung
n	 Europa- und Völkerrecht

Aktivitäten
Die Mitglieder des djb profitieren von der Vernetzung und vom 
intensiven Wissensaustausch über gegenwärtige Rechtsfragen – 
etwa in überregionalen Seminaren, Vorträgen oder auf wissenschaft-
lichen Konferenzen. Eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch auf 
regionaler Ebene ermöglicht außerdem den persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungsaustausch. Der djb wirkt durch Stellungnahmen 
und die Teilnahme an Anhörungen in Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht und den obersten Gerichten der Länder mit. Er wen-
det sich mit Anregungen und Kritik an die Parlamente, Regierungen 
und Verwaltungen des Bundes und der Länder sowie an die Medien. 
Er wird regelmäßig zu aktuellen Gesetzvorhaben gehört. 

Veröffentlichungen
Der Verband gibt verschiedene Publikationen heraus, darunter die 
„Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes“ (djbZ) und eine 
Schriftenreihe zu aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestel-
lungen. Das 2005 erschienene „Juristinnenlexikon“ dokumentiert 
die persönliche und berufliche Geschichte „früher“ Juristinnen. 
Auf der Internetseite www.djb.de sind alle Arbeitsergebnisse 
abrufbar, daneben vermittelt sie einen Eindruck vom vielfältigen 

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Ein Netzwerk mit Einfluss

Verbandsleben. Die djb-Stellungnahmen belegen, warum und auf 
welchen Gebieten es auch heute noch unbedingt notwendig ist, die 
Gesetzgebung im Interesse von Frauen, Kindern und älteren 
Menschen mit frauenspezifischem und juristisch-fachlichem Blick 
zu begleiten. In Anerkennung hervorragender rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Arbeiten vergibt der djb alle zwei Jahre 
den Marie-Elisabeth-Lüders-Wissenschaftspreis. 

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist interessant für Juristinnen und Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen, die sich mit Gesetzgebung, Frauenrechtspolitik 
und verwandten Themen befassen. Dies gilt ebenso, wenn sie diese 
Arbeit unterstützen möchten, ohne selbst aktiv zu werden. Auch 
junge Juristinnen sind im Netzwerk des djb gut aufgehoben. Über 
eigene Stammtische und Mailinglisten tauschen sie sich bundesweit 
über Fragen rund um Ausbildung, Berufseinstieg und Karriere aus. 

„Der Deutsche Juristinnenbund war und ist das Netzwerk meiner 
Wahl, wenn es darum geht, aktiv auf das rechts- und frauenpoli-
tische Geschehen in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen. 
Beachtlich, was der Verband in den Jahrzehnten seines Bestehens 
geleistet und erreicht hat.“ (Dr. h. c. Renate Jaeger, unabhängige 
Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, ehema-
lige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Straßburg, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.)

Geschichte des djb
Der djb kann auf fast ein Jahrhundert der aktiven Mitgestaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen zurückblicken: 1914 gründeten 
engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristinnenverein“, der die 
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen erkämpfte, jedoch 
nach Hitlers Machtergreifung seine Arbeit einstellen musste. 1948 
fanden sich sieben engagierte Kolleginnen zur Nachfolgeorganisa-
tion des Deutschen Juristinnenvereins zusammen, die heute djb 
heißt. Zu den mittlerweile rund 2.800 Mitgliedern zählen u. a. Mi-
nisterinnen und Senatorinnen, Richterinnen des Bundesverfas-
sungsgerichts und an den obersten Bundesgerichten. Außerdem 
gehören zu ihnen zahlreiche in leitenden Positionen tätige Frauen 
in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft.

Informationen zur Mitgliedschaft und Kontakt:
Deutscher Juristinnenbund, Bundesgeschäftsstelle, Anklamer Str. 
38, 10115 Berlin, Tel. +49 30 4432700, Fax +49 30 44327022, 
E-Mail geschaeftsstelle@djb.de, Web www.djb.de 
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Im Sommer 2017 versuchte eine Journalistin des Tagesspiegels, 
die Positionen von fünfzig großen Frauenverbänden zu Kopftuch-
verboten zu erheben. Die Recherche erwies sich als schwierig. 
Öffentliche Beschlüsse der Frauenverbände gab es eigentlich nicht, 
die Presseanfrage wurde überwiegend mit dem dürren Hinweis 
auf eine fehlende Beschlusslage beantwortet. Doch etliche Vertre-
terinnen erläuterten auch (oft anonym), dass eine Diskussion über 
Kopftuchverbote aus ihrer Sicht zu tiefen Spaltungen im Verband 
führen würde, weil die Ablehnung des Kopftuchs als patriarchales 
Symbol einerseits und die Ablehnung der Diskriminierung von 
Frauen auf Grund ihrer religiösen Kleidung andererseits zu un-
versöhnlichen und letztlich unauflöslichen Konflikten führten. 

In der Tat ist in der öffentlichen Debatte eine hohe Emotiona-
lität oder gar Aggression zu beobachten, sobald es um die Fragen 
von Religion, Gesellschaft und Staat geht, und auch offensichtlich 
ist eine Fokussierung auf muslimische Religionen. Insbesondere 
auf Landesebene wurde mit muslimischen Bekleidungsvorschrif-
ten erfolgreich Wahlkampf betrieben und Politik gemacht, was 
jedenfalls im Tonfall auch auf rechtliche Diskurse ausstrahlte. So 
hatte der Bundesgesetzgeber (BGBl.2017 I, S. 1570ff) im Frühjahr 
2017 die Frage der Verhüllung im öffentlichen Raum und im 
öffentlichen Dienst abschließend und unter Ausschöpfung des 
verfassungsrechtlich Zulässigen geregelt. Eine Flut weitergehender 
Gesetzentwürfe und Forderungen verhinderte dies jedoch nicht. 
Auch erzwang die zweite Entscheidung des BVerfG (1 BvR 471/10, 
1181/10) zu religiösen Symbolen und Bekleidung im Schuldienst 
im Jahr 2015 Änderungen an etlichen der sog. Neutralitätsgesetze 
der Länder. Diese sind nicht erfolgt, man wartet lieber auf weitere 
Aufforderungen durch die Landesgerichte (siehe nur die Mah-
nung durch LAG Bln-Bbg vom 09.02.2017, Az. 14 Sa 1038/16). 
Das Ausspielen der Landes- gegen die Bundesebene und von 
Parlamenten gegen Gerichte ist nicht als positive Entwicklung 
zu werten. Zugleich nehmen in juristischen Diskussionen um 
das muslimische Kopftuch beide Seiten für sich in Anspruch, 
für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung zu kämpfen. 

Auch im djb gab es zum Zeitpunkt der Recherche durch den Ta-
gesspiegel keine Beschlusslage zu religiöser Kleidung im Berufsleben 
und Staatsdienst. Dann erreichte uns nahezu zeitgleich die Auffor-
derung des BVerfG zur Stellungnahme im Verfassungsbeschwerde-
verfahren einer hessischen Rechtsreferendarin, welche sich gegen 
Einschränkungen auf Grund des von ihr getragenen muslimischen 
Kopftuchs wendete. Mit dem Kopftuch dürfen Referendarinnen 
in Hessen während Gerichtsverhandlungen nicht auf der Richter-
bank sitzen, keine Verhandlungen leiten oder Beweisaufnahmen 
durchführen, keine Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft 
übernehmen und keine Anhörungsausschusssitzung leiten. 

Nach eingehender Diskussion entschied der neue Bundesvor-
stand im Herbst 2017, dass die innerverbandliche Willensbildung 
zu diesem kontroversen Thema nicht hinreichend fortgeschrit-
ten war, um eine Stellungnahme vor dem BVerfG abzugeben. 
Vielmehr sollte eben diese verbandsinterne Diskussion durch 
einen möglichst pluralen Schwerpunkt in der djbZ angestoßen 

werden. Wir haben jeweils drei Stimmen für die Pro- und die 
Contra-Position für eine notwendig verknappte, zugespitzte 
Stellungnahme zum Kopftuch der Rechtsreferendarin resp. 
Richterin gewinnen können. Zudem haben die Autorinnen 
sich nach Abgabe ihres eigenen und Lektüre aller Texte noch 
zu einem Interview bereit erklärt, in dem eigene Ausführungen 
ergänzt und Gegenargumente adressiert werden konnten. 

Die Fragen des Verhältnisses von Religion und Staat werden 
uns – gerade auch als Juristinnen – noch lange beschäftigen. Solche 
Diskussionen werden derzeit in vielen Ländern Europas geführt. 
Dabei ist zu beachten, dass Religionsverfassungsrecht und darauf 
bezogenes Antidiskriminierungsrecht national historisch gewach-
sene und kontingente Rechtsdiskurse darstellen. Uns geläufige 
Phänomene wie die Kirchensteuer oder das kirchliche Arbeitsrecht 
(anhängig vorm EuGH unter C-414/16, C-68/17) sind in nord- 
und westeuropäischen Staaten unvorstellbar. Umgekehrt trifft ein 
Verbot religiöser Kleidung im öffentlichen Dienst in Deutschland 
im Gegensatz zu bspw. Großbritannien (wo auf Grund der Ko-
lonialgeschichte u.a. der Turban der Sikhs eine wesentliche Rolle 
spielt) faktisch fast ausschließlich muslimische Frauen mit Kopf-
tuch. Nicht umsonst ist von einem „Kopftuchverbot“ die Rede, 
auch wenn es formal um allgemeine Bekleidungsregeln gehen soll. 
Vor dem Hintergrund der Rechtsfigur faktischer oder mittelbarer 
Diskriminierung stellt sich in Deutschland daher anders die Frage 
nach der bereits in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG garantierten Gleichheit 
der Religionen, aber auch den rechtlichen Folgerungen aus der 
besonderen Betroffenheit einer Gruppe von Frauen. 

Diese besondere Betroffenheit von (muslimischen) Frauen 
und nicht nur die Beschreibung des Kopftuchs als patriarchales 
Symbol machen religiöse Bekleidungsregeln im öffentlichen 
Dienst zu einer genuinen Angelegenheit von Frauenverbänden. 
Wie beide Perspektiven und die daraus resultierenden rechtlichen 
Folgerungen zusammenkommen können, ist derzeit noch äußerst 
unklar. Wir hoffen aber auf eine plurale, respektvolle und sich 
wohltuend von der vielerorts zu beobachtenden Polemik und 
Emotionalität abhebende djb-interne Diskussion, welche zu 
einer rechtlichen Position führt, die von allen Mitgliedern, wenn 
nicht geteilt, so doch respektiert werden kann. Den Auftakt 
zu dieser Debatte haben auch schon djb-Veranstaltungen auf 
Landesebene (Berlin, Schleswig-Holstein) gegeben, welche die 
Argumente und Fallstricke erstmals ausgelotet haben. 

Den Auftakt für die Diskussion im Gesamtverband geben die 
acht Autorinnen dieses Schwerpunktes. Wir sind Marion Eckertz-
Höfer, Ina Anne Frost, Christine Fuchsloch, Anna Katharina 
Mangold, Ute Sacksofsky, Nahed Samour, Simone Szczerbak und 
Noreen von Schwanenflug zu überaus großem Dank verpflichtet. 
Sie haben sich bereit erklärt, in sehr kurzer Zeit neben ande-
ren drängenden Verpflichtungen zu einem höchst kontroversen 
Thema kundig und pointiert öffentlich Stellung zu beziehen. 
Damit geben sie die Standards rechtlicher Argumentation wie 
kollegialer Diskussion für unsere gemeinsame Willensbildung 
vor – die Messlatte liegt hoch! 

Prof. Dr. Ulrike Lembke
Vorsitzende der djb-Kommission Europa- und Völkerrecht

Editorial
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